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Rundschreiben an alle Anlagenbetreiber 

im Netzgebiet der EW Geiger GmbH 

 

 Arrach im Dezember 2020 

 

Sehr geehrte Anlagenbetreiber, 

 

20 Jahre sind eine lange Zeit und doch sind sie irgendwann vorbei. 

Zum 31.12.2020 erreichen die ersten EEG-geförderten Anlagen ihr Förderende.  

Was nun? 

 

Obwohl der Zeitpunkt 31.12.2020 der Bundesregierung seit 20 Jahren klar war, hat der Gesetzgeber 

bis heute keine rechtliche Grundlage geschaffen, nach der die weitere Auszahlung einer Vergütung, in 

welcher Weise auch immer, gesetzlich und rechtlich geregelt ist. 

 

Wir, als zuständiger Netzbetreiber, der die Auszahlung der Vergütung vornehmen muss, wissen also 

auch nicht, wie es genau rechtssicher weitergeht. 

Wir sind Mitglied bei mehreren Verbänden und Vereinigungen. Diese haben sich zum Ziel gesetzt 

bestmögliche, einfache und kostengünstige Nachfolgemodelle für die Anlagenbetreiber in die 

Verhandlungen der Bundesregierung einzubringen. 

 

Sobald uns ein Gesetzesbeschluss vorliegt, werden wir diesen umsetzen.  

Wir werden unsere Anlagenbetreiber dann im Falle des Förderendes informieren, wie sie weiterhin 

einspeisen können und wie die Vergütung dann geregelt ist. 

Auf jeden Fall ist uns wichtig, dass Sie weiterhin einspeisen. Im Jahr 2019 wurden in unserem 

Netzgebiet 60,3 % vor Ort erzeugter EEG-Strom verbraucht. 

(siehe Stromkennzeichnung auf der Rückseite Ihres Preisblattes). 

 

Die Mitarbeiter der EW Geiger GmbH werden Sie ca. 6 Monate vor dem Auslaufen Ihrer EEG-Anlage 

informieren, wie es für Sie weitergeht, welche technischen Möglichkeiten es gibt, wie z. B. Power to 

Heat, Speicher oder einfach nur die Umstellung auf Eigenverbrauch. Dies alles natürlich unter dem 

Vorbehalt, was unsere liebe Bundesregierung „irgendwann“ mal beschließt und in einem Gesetz 

verankert. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest und ein sonniges und vor allem 

gesundes Jahr 2021. 

 

Ihre EW Geiger GmbH 

 

  


